
Beschlussvor lage

Bera tungs fo lge

An lagen

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit

Hauptausschuss 07.04.2025 Ö Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhand lungsgegens tand

Annahme von Zuwendungen an die Stadt

Besch lussvorsch lag

Der Hauptausschuss nimmt die in der Anlage 1 bis 3 aufgeführten Zuwendungen zum
Zeitpunkt der Angebote an.

Anlagen 1 und 2: Geldzuwendungen
(Entgegennahme Spende im Einzelfall über 100,00 € vom 16.01.2025
bis 03.02.2025 und bis 100,00 € vom 14.01.2025)

Anlage 3: Sachzuwendungen
(Entgegennahme Sachzuwendung im Einzelfall über 100,00 € vom
04.11.2024 bis 26.02.2025).

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum

Stadtkasse 201/09/2025 03.03.2025
Verfasser/in Aktenzeichen

Zuflucht Daniel,
Escher Winfried

20
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I n te rne Prü fung

1. Wirkungskreis des Beschlusses
Freiwillige Aufgabe
Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Pflichtaufgabe nach Weisung (Weisungsaufgabe)

2. Finanzielle Auswirkungen
2.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

ja, in Höhe von

9.085,87 € nein

2.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten
ja, in Höhe von jährlich nein

Erläuterung:
Geld- und Sachzuwendungen

2.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung
im laufenden Haushaltsjahr

ja nein

in der mittelfristigen Finanzplanung
ja nein

unter der Kostenstelle

2.4 Beteiligung der Stadtkämmerei
ja nein

Erläuterung:

3. Personelle Auswirkungen
ja nein

Erläuterung:

Das Hauptamt wurde bei der Erstellung des Beschlussvorschlags beteiligt:

ja nein

4. Klimarelevanz/ Auswirkungen auf den Klimaschutz

keine negativ positiv

Erläuterung
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Er läu te rungen

Die vom 14.01.2025 bis 03.02.2025 bei der Stadtkämmerei angebotenen Geldzuwendungen
sind in den Anlagen 1 und 2 aufgeführt.

Die vom 04.11.2024 bis 26.02.2025 bei der Stadtkämmerei angebotenen Sachzuwendungen
sind aus der Anlage 3 ersichtlich.

Datenschutz:

Aufgrund einer datenschutzrechtlichen Verschärfung dürfen künftig in den öffentlichen
Anlagen keine Namen von Zuwendungsgeber/-innen mehr aufgeführt werden.

In diesem Zusammenhang sind auch die Namen der Zuwendungsgeber/-innen in der
öffentlichen Sitzung nicht zu erwähnen.


